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Rc/ko

Informationen für Umweltgutachter 2/97

Sehr geehrte Damen und Herren

!

1.
Aufsicht

Im Rahmen der Aufsichtstätigkeit sind mehrere Fälle bekannt geworden, die zum Anlaß für aufsichtliche Maßnahmen genommen wurden. Dabei ist auch der Eindruck entstanden, als würden unsere aufsichtlichen Hinweise unter Nr. 2 in den Informationen Nr. 1/97 nicht hinreichend beachtet. Wir werden im Rahmen der Regelaufsicht das entsprechende Verhalten prüfen und erforderlichenfalls zum kostenpflichtigen Gegenstand von Anlaßaufsicht machen. 

Wir möchten Sie im folgenden über einige Aspekte der Pflichten des Umweltgutachters informieren, damit künftig fehlerhaftes Verhalten vermieden werden kann:

1.1.
Delegation von Aufgaben an dritte Personen

Für die gutachterlichen Tätigkeiten sind nach deutschem Zulassungsverfahren nur die im Zulassungsbescheid genannten Personen zuständig. Arbeitsschritte im Begutachtungsverfahren, die in den Verantwortungsbereich der zugelassenen Umweltgutachter und Fachkenntnisbescheinigungsinhaber fallen, können nicht auf dritte Personen übertragen werden. Es widerspricht den Anforderungen von EMAS, wenn im Validierungsprozeß von Dritten gewonnene Ergebnisse zur Grundlage der Gültigkeitserklärung gemacht werden. Dies gilt auch für Fälle, in denen der Umweltgutachter die Ergebnisse der Dritten noch stichprobenhaft überprüft. Nur Umweltgutachter / Fachkenntnisbescheinigungsinhaber sind nach dem Umweltauditgesetz zur Wahrnehmung von gutachterlichen Tätigkeiten legitimiert.

Eine Delegation von Aufgaben ist daher nur in Ausnahmen und auch nur für einfache Arbeiten zulässig, die den Zeichnungsberechtigten in seiner Arbeit unterstützen.

1.2.
Stellung/Aufgabenzuweisung des Managementvertreters

EMAS verlangt in Anhang I B. 2 die Bestellung eines Managementvertreters mit Befugnissen und Verantwortung für die Anwendung und Aufrechterhaltung des Managementsystems. Im Sinne dieser Regelung ist es unverzichtbar, daß der Managementvertreter am Standort selbst und nicht etwa vom Stammhaus aus oder von einem anderen Standort des Unternehmens aus für das Umweltmanagementsystem tätig ist. Eine Delegation dieser Position an externe Dienstleistungsunternehmen ist ebenfalls nicht zulässig.

Auch die Einordnung des Managementvertreters in die betriebliche Organisation verdient im Rahmen eines Validierungsprozesses besondere Beachtung. Seine Einordnung in das Beauftragtenwesen, lediglich mit Beratungs- und Berichtsrechten ausgestattet, liefe der erforderlichen Ausstattung dieses Managementvertreters mit Verantwortung und Befugnissen für Anwendung und Aufrechterhaltung des Umweltmanagementsystems zuwider.

1.3.
Formulierung von Umweltzielen in der Umwelterklärung

Bei der Prüfung des Umweltprogramms ist insbesondere darauf zu achten, daß, wo immer dies in der Praxis möglich ist, die festgelegten Umweltziele quantifiziert und mit Zeitvorgaben versehen werden, und daß alle Ziele in der Umwelterklärung aufgeführt werden. Es müssen zudem die Maßnahmen beschrieben und mit Zeitvorgaben zur Erreichung der mit ihnen bezweckten Ziele versehen werden. Die Formulierung in Anhang I A. 4 in Verbindung mit Art. 3 e) der Verordnung bedeutet, daß, sollte der Umweltgutachter zu der Überzeugung kommen, daß eine Quantifizierung der Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes durch entsprechende Ziele objektiv möglich ist, diese Quantifizierung vorzunehmen ist. Ansonsten erfüllt der Standort bzw. die Umwelterklärung nicht die Voraussetzungen von EMAS.

In der Umwelterklärung für einen Standort ist besonders auf die deutliche Darstellung von Maßnahmen und Zielen zu achten. So sind z.B. die Erstellung von Konzepten zur Abfall- oder Abwasserverringerung Maßnahmen. Die entsprechenden Ziele im Sinne von EMAS dazu wären konkrete Angaben zur Verringerung des Abfall- oder Abwasseraufkommens um X %, kg oder cbm. 

Entsprechend den Anforderungen von EMAS in diesem Punkt kann auf die Quantifizierung der Ziele nur in begründeten Fällen verzichtet werden. Fehlt eine derartige Quantifizierung, obwohl sie praktisch möglich wäre, sollte dieser Sachverhalt Gegenstand eines Berichts an die Unternehmensleitung im Sinne von § 15 Abs. 2 Nr. 1 b) UAG sein.

1.4.
Einordnung des Standorts nach NACE - Code

Bei der Einordnung der Tätigkeit an einem Standort kann es zu Abgrenzungsproblemen hinsichtlich der Registrierungsnummer nach dem NACE - Code (VO (EWG) 3037/90 vom 9. Oktober 1990) kommen. 

Auslegungs- und Zuordnungshilfen dieser statistischen Systematik bietet eine "Klassifikation der Wirtschaftszweige mit Erläuterungen" vom Statistischen Bundesamt von 1993, erschienen im Verlag Metzler-Poeschel, Stuttgart (Bestellnummer 31003100-93900) ISBN: 3-8246-0363-2; Preis: DM 56,-.

Neben dieser praktischen Kommentierung ist die Eingruppierung des Standorts durch die Registrierstelle von Bedeutung. Von dieser Klassifikation darf nur mit einer nachvollziehbaren Begründung und in Abstimmung mit der Registrierungsstelle abgewichen werden. Eine solche Abweichung betrifft den Gegenstand der Begutachtung iSv. § 15 Abs. 2 Nr. 1 a) UAG und wird daher im Rahmen der Aufsicht überprüft.

1.5.
Anforderungen an die Prüfung der Funktionsfähigkeit des Managementsystems bei Erst-Validierung

Gemäß Art. 3 c) der EMAS-Verordnung ist Voraussetzung für die Validierung, daß ein Managementsystem eingerichtet ist und am Standort auch angewandt wird. Auch im Rahmen einer Erst-Validierung ist dessen Funktionsfähigkeit Gegenstand der Überprüfung durch den zugelassenen Umweltgutachter (Art. 4 Abs. 5 b) der Verordnung). Die Gültigkeitserklärung der Umwelterklärung darf daher nur erfolgen, wenn das Umweltmanagementsystem den Anforderungen des Anhang I der VO (EWG) 1836/93 entspricht. Fehlende Elemente des Umweltmanagementsystems gemäß Anhang I der VO sowie Mängel in der Funktionsfähigkeit des Umweltmanagementsystems sind aus Sicht der Zulassungsstelle absolute Validierungshindernisse. Nachbegutachtungen zu nicht verordnungskonformen Teilen des Managementsystems müssen daher vor einer Validierung erfolgen. Dies ergibt sich eindeutig aus der Regelung des Anhang III B. Nr. 4 c) der VO (EWG) 1836/93.

1.6.
Überprüfung der Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften und der amtlich veröffentlichten Verwaltungsvorschriften

Der Umweltgutachter arbeitet aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung mit dem Un-ternehmen des Standorts. Inhalt dieser Verträge können Freizeichnungsverein-barungen des Umweltgutachters mit dem Unternehmen sein, in denen erklärt wird, daß sämtliche Umweltvorschriften am Standort eingehalten werden. Diese Klauseln entbinden den Umweltgutachter nicht davon, sich im Rahmen der Regel- oder Anlaßaufsicht für nicht festgestellte Verstöße zu verantworten, wenn er diese Verstöße hätte erkennen müssen. 

Der Umweltgutachter hat diesen wichtigen Punkt im Rahmen eines Validierungsverfahrens mit besonderer Sorgfalt zu prüfen. Dazu gehört bereits bei der Prüfung des Managementsystems eine Prüfung des Verzeichnisses der einschlägigen Rechtsvorschriften (Anhang I B. 3) und eine darauf basierende stichprobenhafte Kontrolle der entsprechenden Unterlagen bzw. Vorgänge. Der Umweltgutachter prüft zudem das Umweltmanagementsystem auf die Fähigkeit, die relevanten rechtlichen Anforderungen zu identifizieren bzw. zu aktualisieren, ihre Einhaltung zu überprüfen und ggf. notwendige Korrekturmaßnahmen durchzuführen. Freizeichnungsvereinbarungen der oben genannten Art entbinden den Umweltgutachter von diesen Verpflichtungen daher nicht.

2.
Umweltgutachter und Altautoverordnung

Aufgrund der gewählten Formulierung im Text der Altautoverordnung (§ 5) ist es Umweltgutachtern mit einer entsprechenden Zulassung derzeit nicht möglich, direkt auf Basis der Umweltgutachterzulassung die erforderlichen offiziellen Bescheinigungen im Rahmen der Altautoverordnung auszustellen. Wir hoffen, daß bis Ende Frühjahr 1998 die rechtlichen Voraussetzungen für eine unmittelbare Anerkennung der entsprechend zugelassenen Umweltgutachter geschaffen sind.

Bis dahin existiert in Verbindung mit den Industrie- und Handelskammern die Möglichkeit, eine Bestellung als "öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Alt-autoverwertung" gemäß § 36 Gewerbeordnung zu erhalten. 

Für Umweltgutachter, die über eine Zulassung für "Abt. 37" oder für "Recycling, Behandlung, Vernichtung oder Endlagerung von festen oder flüssigen Abfällen" verfügen, ist eine vereinfachte Bestellung, d.h. unter Verzicht auf eine erneute Fachkundeprüfung möglich, sofern die übrigen Bestellungsvoraussetzungen erfüllt sind.

Setzen Sie sich bei Bedarf bitte mit der örtlichen IHK in Verbindung.

Bei dieser Gelegenheit wünschen wir Ihnen und Ihren Mitarbeitern ein frohes Weihnachtsfest und weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit im neuen Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Racke

